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Betrifft: 

i 
I . 1984 -05- 0 9 ~ -4...", I Verteilt.. -- ...;:-

~/~~~" .. \..........-
Anderungen zum Entwurf eines Strafrechtsänderungs-
gesetzes '1984 (früher 1982) samt Erläuterungen 

Gemäß § 36 Abs. 1 Zift .. 1 der Rechtsanwaltsordnung erstattet 
der Österreichische Rechtsanwaltskammertag zum obgenann"ten 
Gesetzesentwurf nachstehendes aus den Gutachten der Rechts­
anwaltskammer für Wien, Nieder6sterreich und Burgenland und 
der Stmko Rechtsanwaltskammer zusammengestelltes 

Gut ach t e n : 

A) Allgemeines 
An sich ist der gr~ßte Teil des Gesetzesentwurfes not­
wendig und zu begrUßen. 

Folgendes allgemeines Bedenken wird geltend gemacht: 

Die Änderungen von 19 Gesetzen, die zum Teil keineswegs 
nur das Strafrechtswesen betreffen, sondern auch Finanz­
gesetze und Wirtschaftsgesetze sind, in einer einzigen 
Lex promiscua, erscheint vom gesetzestechnischen Stand-

29/SN-48/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 14

www.parlament.gv.at



- 2 -

punkt, wie wir wiederholt betont haben, nicht unbedenklich. 

B) Einzelausführungen 

1.) § 19 (STGB.) soll im Absatz 2 eine Erhöhung der Tages­

sätze von S 20_-- auf S 30,-- bzw. von S 3.000,-- auf 

S 4.500,-- erfahren. Dagegen ist nichts einzuwenden. 

2.) § 19 Ahs. 5 des Strafgesetzbuches erscheint vom Stand­

punkt eines konsequenten Schuldstrafrechtes bedenklich. 

Wie Erfahrungen aus den sogenannten "Korruptionsstraf­

verfahren" zeigen, haben leitende Angest.ellte (§ 309 

StGB.) von Kapitalgesellschaften die Tatbestände, z.B. 

nach §§ 146, 153 StGB. gesetzt. Die Eigentümer dieser 

Unternehmen konnten aufgrund der Größe der Unternehmen 

oder der Struktur derselben keine so maßgebliche Kontrol­

le ihrer deliktisch ge,,,rordenen lei tenden Anges·tellten 

ausüben, um diese strafbaren Handlungen, z. B. (§§ 146, 

153 ff StGB.) zu verhindern. Dies wird sich auch in 

Hinkunft nicht ändern können. Für eine Haftung des 

oder der Eigentümer eines solchen Untenehmens für die 

Geldstrafe zur unget.eilten Hand mit dem Verurteilten, 

ist nach den in unserer Rechtsordnung verankerten Grund­

sätzen eine im Sinne des § 12 StGB. normierte Mittäter­

schaft erforderlich. 

Der im letzten Satz des vorgesehenen Absatzes 5 des 

§ 19 StGB. vorgesehene Haftungsausschluß (der Eigen­

tümer' des Unternehmens) ist unzureichend und kann zu 

den verschiedensten Auslegungen dieser beabSichtigten 

Gesetzesstelle führen. Einerseits ist ein solches 

Unternehmen stets schon allein deswegen als Geschädigter 

oder Verletzter zu betrachten, wenn durch die Bericht­

erstattung der Massenmedien dieses Unternehmen in den 

Blickpunkt der 
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Öffentlichkei t gerät und - wie die Erfahrun.g zeigt, mit Auf­
tragsrUckgängen (oft genug auch aus dem Ausland) geschädigt 
wird, wobei der Verlust von Arbeitsplätzen damit verbunden 
ist. 
Noch deutlicher werden die Bedenken gegen den Wortlaut des 
letzten Satzes des vorgesehenen Absatzes 5, wenn alternativ 
der Eigentümer des Unternehmens dann von der Haftung befreit 
wird, wenn die Eigentümer des Unternehmens die zumutbare Sorg­
falt zur Verhütung der strafbaren Handlung angewendet haben. 
Hier schwebt offenbar die Schuldform der Fahrlässigkeit (§ 6 
Aba. 1 und 2 StGB.) vor. Nach § 6 (2) StGB. handelt auch der 
fahrlässig, der es fUr möglich hält, daß er einen solchen 
Sachverhalt verwirkliche, ihrl aber nicht herbeiführen will. 
Nach der Entwicklung der weltweiten Wirtschaftskriminalität 
müssen die Eigentümer eines großen Wirtschaftsunternehmens es 
für möglich halten, daß sie nicht jeden ihrer leitenden Ange­
stellten so umfassend kontrollieren und überwachen können, daß 
es diesem Angestellten unmöglich ist, in seiner Eigenschaft als 
leitender Angestellter des Unternehmens strafbare Handlungen, 
z.B. in Richtung der §§ 146, 153 StGB. zu begehen, wobei sie 
weder die Unm5glichkeit der lückenlosen Kontrolle und Beauf­
sichtigung des leitenden Angestellten, noch sein deliktisches 
Verhalten herbeiführen wollen. 

Hingegen ist es mit den Grundsätzen und dem Sinn der österrei­
chischen Rechtsordnung vereinbar, daß in solchen Fällen die 
EigentUmer eines Unternehmens, dessen leitender Angestellter 
im Sinne der §§ 146, 153 StGB. handelt, zur ungeteilten Hand 
mit dem Verurteilten für die über ihn verhängte Geldstrafe 
haften, \'fenn sie sich im Sinne des § 12 StGB. schuldig gemacht 
haben oder wenn sie durch grobe Fahrlässigkeit die Tat ermög­
licht haben. 

Aber auch gegen den Wortlaut des zweiten Satzes des vorgesehenen 
Abs. 5 des § 19 StGB. bestehen erhebliche Bedenken. Dieser zweite 
~ ("Eine Ersatzfreiheitsstrafe ist in d.iesem Fall nur zu voll­
ziehen, soweit die Geldstrafe auch bei den Eigentümern des Unter-
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nehmens nicht eingebracht werden kann") schließt unmittel­
bar, wie die Diktion zeigt, an den ersten Satz des Abs. 5 
an. Der 1. und 2. Satz des Abs. 5 ist demnach im Zusammen­
hang zu betrachten und auch im Zusammenhalt zu interpre­
tieren. 

Dieser 2. Satz kann mehrdeutig interpretiert werden, läßt 
er doch die Frage offen, an wem die Ersatzfreiheits-

strafe für den Fa.ll zu vollziehen ist, wenn und soweit die 

Geldstrafe weder bei dem (deliktisch gewordenen) leitenden 

Angestellten, noch dem Eigentümer des Unternehmens einge­
bracht werden kann. 

Der vorliegende 2. Satz des Abs. 5, § 19 StGB., läßt so­
wohl den Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafe im Falle der 
Uneinbringlicl1keit der Geldstrafe an den Eigentümern des 
Unternehmens als auch an den leitenden Angestellten zu. 

3 .. ) Bedenklich auch bel § 19 a das doppelte Ausmaß der Berei­
cheru..'l1.g, weil durch das Wort "doppelte" praktisch eine 
Mitgeldstrafe verhängt wird, für die es eine Obergrenze 
dann nicht gibt. Nebenfrage: Wer bekommt dieses Geld? 
Zweckmäßig wäre es, die Summe einem Fonds für Verbrechens­
opfer zuzuführen, die wegen Unbekanntheit des Täters oder 
Uneinbringlichkeit beim Täter keinen Ersatz erlangen können. 

4.) Die Neufassung des § L~6 StGB. ist zu begrußen. 

Zllill Unterschied von der bisherigen Fassung des Abs. 1 des 
§ 46 StGB. fehlen die Erwägungen des Strafzweckes der Gene­

ralprävention. 

Da der sogenarmte Strafzweck der Generalprävention stets 
problemati.sch ist, wird der Entfall der generalpräventiven 
Erwägungen begrUBt. 

Wie aus den erläuternden Bemerkungen zu dieser Gesetzes­
steIle zu entner..men ist, soll der Entwurf in sachlicher Hin­
sicht das Erfordernis der Annahme, der Entlassene werde 
keine weit~ren strafbaren Handlungen begehen, durch die 

Wendung, daß es verantwortet werden könne, zu erproben, ob 
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der Entlassene keine solchen Handltmgen mehr begehen werde, 
ersetzen. 

Ob im Ergebnis der Verurte5.1te durch die Neufassung des 

Abs. 1 des § 46 besser gestellt wird, erscheint aus nach­

stehenden. Gründen fraglich: 

Die VerantwortlJchkei t des Richters bzw. Jes Gerichtes 'wird 

in der beabsichtigten Neufass1xng des Abs. 1 des § 46 expressis 

verbis besonders hervorgehoben. 

Wenn bedacht wird, daß es im Verlaufe der letzten Jahre im 

zunehmenden Maße vorgekommen ist, daß Richter oder Gerichte, 

welche die bedingte Entlassung eines Verurteilten aus der 

Freiheitsstrafe im Sinne des § 46 StGB. verfügten, in der Öf­
fentlichkeit durch Massenmedien, noch dazu unsachlich kriti­

siert wurden, wenn der Entlassene .in der Probezeit rückfällig 

wurde, ist der Schluß ni.cht ferne: daß Richter, die mit der 

bedingten Entlassung eines Verurteilten aus einer Freiheits­

stra.fe befaßt sein werden, bei ihrer h'ntscheidung Uber die be­

dingte Ent.lasstmg möglicherweise einen strengeren r1aßstab an das 

Vorliegen der Voraussetzungen, wie sit;; im § 46 (1) normiert 

sind, anlegen. 

Die Bedenken des bzw. der mit der Entscheidung über die bedingte 

Entlassung des Verurteilten aus einer Freiheitsstrafe nach der 

beabsichtigten Fassung des Abs. 1 des § 46 bet'aßten Richter 

werden sicherlich auch nicht dadurch geringer, wenn bedacht 

wird, daß für di.e Beurteilung der Persönlichkeit des Rechtsbre­

ehers unter Umständen eine lediglich dreimonatige Anhaltung in 

der Haft zur Verfügwlg steht. 

Da es grundsätzlich zu begrußen. ist, daß ein Verurteilter nach 

Verbtißung von zwei Drittel der im Urteil yerhängten oder im 

Gnadenweg festgesetzten zeitlichen l<"'reihei tsstrafe bereits nach 

Verbtißung von drei Monaten bei Vorliegen der entsprechenden Vor­

aussetzungen aus der Strafhaft bedingt entlassen werden soll, 

vrird zu überlegen sein, daß es dabei belassen werden kann, daß 

die Entlassung aus der Freiheitsstrafe zu erfolgen bat, wenn 
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"anzunehmen tst, daß er in der l"re.iheit keine weiteren 
strafbaren Handlu.ngen begehen werde". Hiebei hätten die 
auf den Straf'2;weck der Generalprävention abzielenden Neben­

sätze des Aba. 1 des § L~6 bi.sheriger Fassung zu entfallen. 

5.) Die H1naufsetzung einer Strafobergrenze [.)91 § 92 aus Rück­

sicht auf die Hass(:~:mnedien (siehe filaterialien) ist l<ein 

Ruhmesblatt für die S'candfestigkei t der Gesetzgebung gegen­
über den 'Massenmedien. 

Die Novellierung dieser Gesetzesstelle ist dennoch grund­
sätzlich zu begrüßen, um der umsichgrelfenden Roh.'heit ent­
gegenzuwirlten. Anlaßfälle (IvI:Lßhandlungen in psychiatrischen 
Krankenhäusern, Altersheünen et:.c., ebenso Kindesmißhandlun­

gen) li.agen genug vor. 

6.) Die Änderung des § 127 des Strafgesetzbuches i3"(; zu begrUßen. 

7~) Die Änderung des § 142 Abs. 2 des Strafgesetzbuches erschein;; 

uns überflüssig. 

8 ~) Die Änderung des § '159 Abs.. 2 des Strafgesetzbuches, fahr­
lässige Kridar die hauptsäch:i..ich d.en Nanagern staatlicher 

Betriebe zugute kommen soll, ist zu begrüßen, wenn sich die 

Rechtsprechung entschließt, sie auch auf andere fJIanager an­

derer Betriebe anzuw'enden. Die Neufassung des § 159 wäre über­

haupt zu überlegen. 

Die Ergänzung dieser Gesetzesstelle ist offenbar darauf zu­
rückzuführen, daß es, durch die Viirtschaftsentwicklung des 

letzten Jahrzehnts bedingt, immer häufiger zu Insolvenzen von 

Unternehmen gekommen ist, weil diese Unternehmen bzw. deren 
Verantwortliche sich scheuten, durch Einleitung eines Insol­
venzverfahrens Arbeitnehmer freizusetzen. 

Die weitere Beschäftigu ... 1'1g der Arbeitnehmer in. diesen Unter­
nehmen bewirkte zumindest eine verzögerte Verschlechterung 

der Arbeitsmarktlage und liegt - so betrachtet - in volks­

wirtschaftlichem InteressE;. 

1i::8 8011 und darf aber kein Unterschied darin gemacht werden, 
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ob die neue Gesetzesstelle auf verstaatlichte oder nicht 
verstaa.tlichte Unternehmen, auf durch die öffentliche Hand 
sub'Tentionierte oder nIcht subventionierte Unternehmen an­
zuwenden ist. Eine unterschiedliche Behandlung, wie § 159 
StGB~ in der vorgesehenen ergänzten Form vorsieht, würde 
den in der Verfassung verankerten Gleichheitsgrundsatz ver­
letzen und dar.f auch nicht im Sinne des Gesetzgebers liegen. 

Aus diesem Grunde soll diese Straflosigkeitsbestimmung all­

gemein, also auch im Bereich des § 159 Abs. 1 StGB. gelten. 

9.) Zur beabsichtigten Änderung bzw. Ergänzung des §.204 StGB •. :. 

Diese beabsichtigte Ände~lng bzw. Ergänzung ist durch die 
Verweisung auf andere Absätze unübersichtlich und soll 
übers.ichtliche!' gestartet werden. 

Gegen die beabslchtigtt3 Ergänzung des § 302 Abs. 2 StGB. 

--------- "Ebenso ist zu bestrafen, wer durch die Tat einen 
S 200.000, _.- Ubersteigenden Schaden herbeiführt," ist unter 
der Bedingung nichts einzuwenden, daß bei den übrigen Vor­

satzdelikten, bei wt':lchen eine strafsatzbestimmende Wert­
grenze, z.B. §§ 126 (2),128 (2),132 (2),133 (2),136 (3), 

147 (3), 153 (2) letzter Satz. 156 (2), 164 (3) 1. Halb­
satz StGBo, besteht, ent.sprechend erhöht wird. 

10.) Der neue § 307 Abs. 3 des Strafgesetzbuches ist in einem 
besonders unglücklichen Deutsch abgefaßt. 

11.) Zum Artikel J11 
ÄpderupA der S!rafPLo.z.e.ßordnung 
Die beabsichtigte Erhöhung der Obergrenzen aller angedroh­
ten Geldstraf'en auf j9"feils S 10.000,-- scheint rechtspo­

litisch vertretbar. 

Zur beabsichtigten Änderung des Absatzes 2 des § 192 stPO.: 

§ 192 Abs. 1 und 2 StPO. behandelt die Freigabe der Kautions­

oder BUrgschaftssumme. 

Nach der bisherlgen Fassung des Absatzes 2 des § 192 StPO. 
wurde dle Bürgschaftssumme oder Kautionssumme frel, sobald 
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das Strafverfahren durch E.instellu.nß od.e~" durch :Endurteil rechts­
kräftig beendet ~~rde. 

Es bedarf keiner besonderen Erwähnung, daß es selbstverständlich 
vmr, daß bei Einstellt.mg des Strafverfahrens (§§ 90,109, 227 

StPO. oder Abolition) die BUrgschafts- oder Kautiol1ssumme frei 

wurde. 

Die Freigabe der Bürgschafts-und Kautionssumme bei rechtskräf­
tiger Beendig'IIDg des Strafverfahrens durch Urteil wurde in der 

Praxis darm unterschiedlich gehandhabt, wenn das Strafverfahren 

rechtskräftig mit einem verurteilenden Erkenntnis beendigt 

wurde. In solchen Fällen kam es bisw'eilen vor, daß mit Ein­

verständnis des Verurteilten die Kautions- oder Bürgschafts­
summe für die Zeit eines Strafaufschubes aus den Gründen des 

§ 6 StVG. in Verwahrung des Gerichtes blieb. 

§ 192 Abs. 2 StPO. in der peab"si.ch:t.i,.g.:~en ne~e.n Fassung sieht 
vor. daß die Bürgschafts- oder Kautionssumme bei Verurteilung 

zu einer nicht bedingt nachgesehenen (also unbedingten) Frei­

hei tsstrafe aber erst dann erfolgen soll, sobald der Vertlrteil te 

die Strafe angetreten hat. 

Diese NeufassUllg des Abs. 2 des § 192 StPO. trägt aber jenen -
zwar seltenen - Fällen nicht H.ech.l1ung, bei denen der zu einer 

unbedingten Freihei tsstra.fe Veru.rtei.lte djA~ Strafe aus den 
Gründen des § 5 StVG. (Strafvollzugsuntaugllchkeit) nicht an­
treten konnte bZ'Vl. kann. 

Bei einer kurzfristigen Strafvollzugsuntauglic·.b..kei t wird es 

nicht besonders ins Gewicht fallen, "'Tenn die Bürgschafts- oder 

Kautionssu.mme nach Rechtskraft des Urteils b.is zum Strafantritt 
nicht freigegeben w.ird. Die Praxi.E kennt aber ei.nige Fälle, in 

welchen sich erst nach mehrme.ls gewährten bzw. yerlängerten, 
auf § 5 StVG~ gestützten Strafaufsc.hUben herausstellt, daß der 
Verurteilte aus ges1.IDdhei tlichen Gründen di.e Strafe Uberhaupt 
nicht mehr antreten kann. Für' solche Fälle ist aber in der Neu­
fassung des Abs. 2 des § 192 stPO. Els~. vorgesehens 

Auch haben sich Fälle zugetragen r da.ß der Verurteilte di.e 
Strafe angetreten hat und wenige Tage nach Antritt der Strafe 

ilun gemäß § 133 StVG. vTegen nachträgl:i.ch hervorgekommener 
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Strafvollzugsuntauglichkei t Strafaufschub gewährt v,urde. 

Bezogen auf die beabsichtigte Änderung des Abs. 2 des 
§ 192 StPO. würde die BUrgschafts- oder Kautionsswnme 
auch bei einem Verurteilten frei werden, der die Strafe 
antritt, ,aber nach Strafantritt aus den Gründen des 
§ 133 StVG. aus der Strafhaft entlassen w5.rd. 

Dies müßte durch eine entsprechende Ergänzung der beab­
sichtigten Neufassung des Aba. 2 des § 192 StPO. berück­
sichtigt vferden. 

) ~ L • 12 •. Strafvollzugsgesetz, '8 4-1 Abs. '+ 21. 2 ist wohl bedenk-
lich, weil die Bestimmung auf etne Verdachtsnebenstrafe 

hinauskommt. 

13.) Hingegen bestehen Bedenken gegen die Neuschaffung des 

Absatzes 4 des § 21 .s.tVG ~...1.' insbesondere dex' geplanten 
Einfügung eines Absatzes, wonach der Anstal'tslei tel" 
al~ oder bestimmte Strafgefangene vom Empfang von Sen­
dungen, wie sie in Absatz 2 genannt werden, auszuschlies­
sen hat, wenn auf grund best~immter Tatsachen dle Gefahr 

bestp.ht, daß Paketsendungen dazu. mißbraucht werden, um 
Strafgefangenen Gegenstände zukommen zu lassen, von denen 
eine Gefahr fUr die Gesundheit der Strafgefangenen oder 
sonst für die S:Lcherheit und Ordnung des Stra.fvollzuges 
zu befürchten wäre, und die Anhaltung solcher Gegenstände 

nicht ohne unverh5.1tnismäßigen Aufwand möglich ist. 

Es besteht kein Anlaß, einem Anstaltsleiter gleichsam 
eine BlankovoJ..lmacht zur Sperre von Paketen fÜr ~;11e 
Strafgefangenen in die 'Hand zu geben. 

Jene Gefangenen aber, die mißbräuchlich den 'F~mpfang von 
Paketen (~eih:nachtspaket~ Osterpaket , Geburtstagspaket) 
in Anspruch nehmen, so1len auf Zeit vom Empfang solcher 
Pakete ausgeschlossen werden. Eine Kollektivhaftung 
.a..11t~f: Strafgefangenen wäre ungerecht. 

Die mit der Strafrechtspflege, insbesondere mit dem 
Strafvollzug vertrauten Personen sind sich darUber im 

l{laren, daß der Bezug von Paketen durch die Strafgefan-
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genen einen sehr erheblichen Arbe5.ts- und Zei tauf,,,and 
für das Personal der Strafvollzugsanstalten und Gefangenen­
häusern mit sich bringt. Dies darf aber nicht d,azu führen, 

daß das Fehlverhalten einzelner Strafgefangener oder deren 
in Freiheit befindlichen Angehör.i..gen bei Paketsendungen 
oder Paketempfang zum Anlaß genommen werden könnte, alle 
Strafgefangenen kurzerhand vom Paketernpfang auszuschließen. 
Es darf nicht außer acht gelassen werden, daß Paketsendun­

gen einen wichtigen Konta.kt z"lischen dem Strafgefangenen 
und der Außenwelt darstellen und es keinesfalls der Reso­

z.talisierung abträglich ist r wenn dem Strafgefangenen 
durch ein Lebensmittelpaket eine posi'ti ve Freude bere.i tet 

wird. 

14.) .fur Änderupg_ Si.~-1fl,nan.?si;.rftat&e§!ttz.e.s ip •. .§....5~: 

Nach der derzeitigen Gesetzeslage ist die !inanzstrafbe­

p,S1rdliche. ?u.~.t~E-..digKe.i t zur Ahndung von Finanzvergehen -
abgesehen von den Fällen des § 53 Abs. 1 1it. a FinStrG. -
darm gegeben, ,,,,enn der strafbestimmende Wertbetrag S 500.000,-­

!.licht übersteigj:;; oder werm d5.9 Summe der st,rafbestimmenden 

Wertbeträge aus mehrerer! zusammentreffenden begangenen Finanz­
vex'gehen S ~500. 000 f~U- ~,Q.ij.i..berstei&;.e!f..t. Ebenso ist die finanz­
strafbehördliche Zuständi.gkeit nach der jetzigen Gesetzeslage 

gegeben, wenn der 'tlertbetrag i.n den Fällen der §§ 35, 42, 37 

Abs. 1, 46 Abs. 1 FinStrG. S 200.000,-- nicht Ubersteigt. 

§ 53 F5.nStrG. ah..."1det unter Berücksichtigung der Wertgrenzen 

nur jene Finanzvergehen durch die Gerichte, die ~s_ätzlich 
begangen ~lfUrden. (Eine Ausnahme besteht lediglich in § 53 

Abs. 4 FinStrG. hinsichtli.ch fahrlässig handelnder Hehler). 

Durch die Finanzstrafbehörden hingegen werden die fahrlässig 
begangenen Finanzvergehen ohne RUcl::sicht auf die Höhe des 
Wertbetrages geahndet. 

Vorerst scheint es logiscrl, daß die Geldwertentwicklung als 
Anlaß zur Änderu.."1g der Wertgrenzen des § 53 FinStrG. ge­
nommen werden könnte. Doch hat sich die Geldwertentwick­
lung im Verglelchszeitraum nicht so inflationär gestaltet, 
daß die b:Lsherigel1. Wel'tbeträge (Vlertgrenzen) um die Hälfte 
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(50 %) erhöht werden. 

Diese Erwägungen treten a.ber gegenüber einem schwerwiegenderen 

Argument, welches gegen die \iertgrenzenerhöhung spricht, in 

den. Hintergrund. 

Schon seit langem werden von berufener Seite Bedenken gegen 
die im F'inanzstrafgesetz entha.l tenen Bestlmmungen, wonach 

Verwal tungsbeamte (F'inanzbeamte) die Untersuchungshaft über 
einen Verdächtigten verhängen können, vorgebracht (§ 86 ff 
FinStrG.); ebenso gegen die Bestimmungen der §§ 93 ff FinStrG., 

w'elche die Hausdurchsuchung und Personendurchsuchung behandeln. 

Gemäß § 9.3 FinStrG. ist: ein Ver'Wal tungsbeamter, nämlich der 

Vorstand der Finanzstrafbehörde erster Instanz oder im F'alle 

dessen Verhinderung ein .ihr zugewiesener rechtskundiger Be­
amter, berechtigt, einen Hausdurchsuchungsbefehl auszustellen. 

Untersuchungshaft sc,wie Haus- und Personendurchsu::;hung berUhren 
verfassungsrechtlich geschützte Rechte der StaatsbUrger. 

In Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Konvention zum 
,Schutze der Menschenreohte und der in Rechts- und Kulturstaaten 

geübten Praxis, daß Untersuchungshaft, auch Haus·- und Personen­

durchsuchung, nur über Weisung eines unabhängigen Richters er­

folgen darf, soll die Zuständigkeit der Finanzämter zur .finanz­

strafbehördlichen Verfolgung durch di.e Hinaufsetzung der straf­
bestimmenden \'/ertbeträge nicht noch auf e.inen größeren Personen­
kreis als bisher ausgede,hnt werden. 

Im Hinblick aUl~ die ln den letzten \Jahren vorgekofillllenen Anlaß­

fälle mit irruner sch',"Ierwiegenderen Folgen ist es endlich an der 

Zeit, daß Recht und die Befugnis zur Erteilung eines Haftbe­

fehls, e.ines Hausdurchsuchungsbefehls und. das Recht zur Verhän­

gung der Untersuchungshaft ausschließlich ei.nem unabhängigen 

Richter vorzubehalten. Das .in letzter Zeit geäußerte Gegenargu­
ment, es \tviirde dadurch eine größere Anzahl von gerichtlich Vor­

bestraften entstehen, schlägt nicht durch, weil sich die drin­

gend notwendige Novellierung des Finanzstrafgesetzes entweder auf 

dJ.8 Ubertra.gung der Zuständigkeit der Befugnis zur Ausstellung 
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eines Haftbefehls, Hausdurchsucbungsbefehls oder Verhängung 
der Untersuchungshaft von der verwaltungsbehördlichen Zu­

ständigkei t allf die gerichtliche Zuständigkeit erstrecken 
könnte oder aber durch .i~nderung des Tilgungsgesetzes (be­
schränkte Auskur!ftspflicht) diesem Umstand Rechnung ge­

tragen werden könnte. 

Aus diesen GrU .. "lden besteht kein Anlaß, die Bestimmungen des 

§ 53 FinstrG. zu ändern und einer zukUnftigen Gesamtnovel­
lierung des F'inanzstrafgElsetzes vorzugreiftm. 

Hingegen ist es - nicht: zuletzt im Hinblick auf die bekan..1'l­

tsn Anlaßfälle - dringend erforde~lich, d~as Finanzstrafge­
setz durch entsprechende Novellierung den Bedürfnissen eines 

Rechtsstaates anzupassen. 

L\p.d.e.I'1JM,..g~._g'fU'.ich t;t.ichen EinbrinAungsg~§.~tz::es 19§.?.:.1. 

Die beabsichti.gte .Änderung des § 5 Abs. 2 Gerichtliches 

Einbringungsgesetz 1962 liegt im Interesse eines humaneren 

Strafvollzuges und ist. zu begF'Jßen. 

16.) Besonders zu begr'üßen ist die Änderung des Tilgungsgesetzes 

1972. Hier h.ätte man eher noch etwas walter geh'3n sollen, 
denn die langen Tilgungsfristen sind der' Resozialisierung 

weit hinderlicher wie schwere Strafe. 

17.) ~.m Artikel X11lJ. 
Ände~ da ~]Jj,.),J.:t1!t.s traf ge setz~~ 

In § 2 Ziffer 4 des Militärstrafgesetzes soll die Wert­
grenze von S 100.000, ... - auf S 200.000,-- erhöht werden. 
Eine Erhöhung der Wertgrenze sollte nur im Zuge einer 
generellen Wertgrenzenerhöhung (s. Ausführungen zur beab­
sichtigten Ergänzung des § 302 Absq 2 StGB.) erfolgen. 

'i8.) ,~_l}l~t.U~-,l XYlit 
Änderun~_C\es_ ~~fltio·~.~!YtEeset~~ 

Durch die Änderung des § 8"1 Abs. 1 Nationalban:'l{gesetz 
1955 wird einerseits be'~virkt f daß die Geldstrafe nicht 
mehr nach Tagessätzen, sondern .im R.ahmen ei.ner mit. 
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S 400.000,-- limitierten Geldstrafe zu ahnden ist. Dttr'ch Ent­
fa11 der Tagessätze ist d.ie Bestimmung der Ersatzfreiheitsstrafe 

erforderlich geworden; andererseits wurde der Wertgrenzbetrag 
von S 30.000,-- auf S 200.000,-- erhöht. 

Bei Vergleich der bisherigen Fassung und der zukünft5.gen Fas­
sung des § 81 (1) Nationalbankgesetz fällt insbesonders auf, 
daß die Bestimmung über die Ersatzfreiheitsstrafe, welche ein 
·Jahr n.icht Ubersteigen darf, als besonders hart bezeichnet 
werden muß; war doch bisher die Ersatz.freihei tsstrafe durch 
die Anzahl der Tagessätze (höchstens 100) bedeutend geringer 
begrenzt. 

Unter BerUcksichtigung dieser UmständE-) sollte § 81 Abso 1 

Nationalbankgesetz 1955, BGBI.Nr. 184, in der 1:"e.ssl.;mg des 

Bundesgesetzes, BGBl. NI'. 494/1974, wie folgt geändert lauten: 

"§ 81 (1), 2iff. 1. Wer Urkunden, die geeignet sind, im Ver­
kehr Geldzeich.en zu ersetzen (Notgeld, unverzinsliche Schuld­

verschreibungen, auf Inhaber lautende Anweisungen), in Umlauf 
brJ.ngt oder in Zahlung nirrilllt 1 .1.st, sofern di. €I Tat n.i.cht nach 
anderen Bestimmungen mf t ,strengerer Strafe bedroht ist, vom 
Gerichi; mit Geldstrafe bi.s zu 10iJ 'ragessätzen - wobei ein 
Tagessatz S 4.000,-- nicht Uberschreiten darf - zu bestrafen. 

2ift. 2. \fenn aber der Geld- und Sachwert;, auf den die vom 

Täter in Umlauf gesetzten oder in Zahlung genommenen Urkunden 
lauten, den Betrag von S 2oo~ooo,-- Ubersteigt, ist der Täter 

mit einer Geldstrafe bis zu 200 Tagessätzen - wobei ein Tages­

satz S 4.000,-- nicht Uberschreiten darf - zu bestrafen. Die den 
Gegenstand der strafbaren Han.dlungen bildenden Urkunden sind 
einzuziehen. 11 

Da die im vorgesehenen § 81 (1) enthaltene Ersatzfreiheits­
strafe im Höchstausrnaß von einem Jahr unangemessen hoch ist, 
\'rird diesem Umstand durch die Limitierung der Tagessätze 
mit 200 Tagessätzen Rechnung gAtragenQ 

Die OberBsterreichische Rechtsanwaltskammer hat zu Punkt V der 

Erläuterungen noch folgende Stellungnahme erstattet: 
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I n Ziffer 3 der Erläutet"ungen auf Seite 11 '-"'ird erwogen, 
daß Strafbestimmungen Ober eine falsche Beweisaussage vor 

einer Verwaltungsbehörde auch dann normiert werden sollen, 

wenn jemand bei seiner niederschriftlichen Vernehmung zur 

Sache als Auskunftsperson durch ein öffentliches Sicherheits­

organ falsche Angaben macht. Dagegen bestehen jedoch erheb­

liche Bedenken: Viele der Beamten, welche als öffentliche 

Sicherheitsorgane tätig sind, sind dQch fUr die Beachtung 

aller Vorschriften bei der Aufnahme von Niederschriften 

nicht ausreichend geschult~ Insbesondere besteht die Gefahr, 

daß die Belehrung der Auskunftsperson unrichtig oder ungenU­

gend erfolgt, sodaß doch z'.,.;eckmässigerweise an eine derartige 

Aussage, auch wenn sie unrichtig ist, keine strafrechtlichen 

Folgen geknUpft werden sollten. 

In der Ziffer 4 auf Seite 11 wird erwogen, im Bereich der 

Bestechungsdelikte einer Selbstanzeige, welche mit einer Art 
Schadensgutmachung verbunden ist, strafaufhebende Wirkung 

zuzuerkennen. 

Bevor dazu Stellung genommen werden kann, muß wohl darge-

tan werden, wie sich das Bundesministerium fUr Justiz im Falle 

eines Bestechungsdelikt.es "eine Art Schadensgutmachung" vor­

stellt. Allgemein soll aber schon jetzt zum Ausdruck gebracht 

werden, daß die Bestimmungen Uber Bestechungsdelikte, um der 

Korruption entgegen zu wirken, nicht gemildert werden sollen. 

In der Ziffer 5 wird zur Sicherung der Einbringung zu erwarten­

der Geldstrafen die MBglichkeit der Erlassung einstweiliger 

Verfügungen gegen den BeschuldIgten vorgesehen, damit ent­

sprechende Vermögensbestandteile bis zur Vollstreckbarkeit des 

Urteiles dem behördlichen Zugriff erhalten bleiben. 

Dagegen bestehen Bedenken, weil damit dem Grundsatz wider -

sprochen wUrde, daß jemand, der noch nicht rechtskräftig ver­

ur.teilt ist, auch nicht als schuldig angesehen werden kann. 

Wien t am 21.März 1984 
DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSAN\'~ALTSKAMMERTAG 

Dr.SCHUPPICH 
Präsident 
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